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Beschlussvorlage
Gemeinde Bad Kleinen

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV08/2016-1744
öffentlich

07.07.2016
Bürgermeister

Bestätigung der Entwurfsplanung für die Erweiterung der Kita Bad 
Kleinen
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

N 21.09.2016 Hauptausschuss Bad Kleinen
Ö 14.12.2016 Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung bestätigt die Entwurfsplanung der Architektin Frau Kästner für die 
Erweiterung der Kindertagesstätte Bad Kleinen um 2 Gruppenräume incl. Nebenräume für 
insgesamt 2 x 12 Kinderkrippen bzw. 2 x 15 Kindergartenkinder und sichert die Verfügbarkeit 
des nach Abzug der zugesagten Sonderbedarfszuweisung verbleibenden Eigenanteils im 
Haushalt 2017.

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 20.07.16 beschlossen, die Kita um 2 
Gruppenräume erweitern zu lassen und die Planung für einen separaten Massivbau auf dem 
Gelände der Kita beauftragt. Aktuell sollen Krippenräume für 2 x 12 Krippenkinder 
geschaffen werden, wobei die Raumgrößen so bemessen sind, dass sie bei einer 
eventuellen, späteren Änderung auf 2 x 15 Kindergartenkinder groß genug wären. Die 
Waschräume wurden entsprechend der empfohlenen Ausstattung gemäß Handreichung des 
Landkreises geplant, wodurch das Gebäude 1,00 m länger geworden ist, als im ersten 
Entwurf. Die mit der Fachberatung Kindertageseinrichtungen abgestimmte Variante einer 
flexiblen Raumtrennung der Schlafräume wurde ebenfalls eingetragen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtinvestitionssumme wird mit 700.000,00 € eingeschätzt. Der Gemeinde wurde 
eine Zuwendung in Höhe von bis zu 400.000,00 € in Form einer Sonderbedarfszuweisung  
vom Innenministerium zugesagt.

Anlage/n:
Entwurfspläne
Kostenschätzung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
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Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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